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Ortsteilrat Windischholzhausen Erfurt, 15.07.2014 

OR WIN/005.1/2014  
 

 

Niederschrift 

der Sondersitzung des Ortsteilrates Windischholzhausen am 

10.07.2014 

 

 

Sitzungsort: 

 

Bürgerhaus, Haarbergstraße 127, 

99099 Erfurt-Windischholzhausen  

Beginn:  

 

18:00 Uhr 

Ende: 

 

20:05 Uhr 

Anwesende Mitglieder des Ortsteilrates: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Abwesende Mitglieder des Ortsteilrates: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Sitzungsleiter/in: Herr Hoppe 

Schriftführer/in: Frau Hörcher 

 

 

Tagesordnung: 

 

 I. Öffentlicher Teil Drucksachen-

Nummer 

 

 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister  

   

 2. Beschlussfassung über die Dringlichkeit der Sitzung  

   

 3. Änderungen zur Tagesordnung  

   

 4. Ortsteilbezogene Themen  

   

 4.1. Thüringer Verordnung zur Festsetzung des Wasser-

schutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen 

der Erfurter Wasserwerke (VO WSG Erfurt) - Anhörung 

 

   

 

 



© Stadt Erfurt Niederschrift der Sondersitzung des Ortsteilrates Windischholzhausen vom 10.07.2014 Seite 2 von 3 
 

 

 I. Öffentlicher Teil Drucksachen-

Nummer 

 

 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister  

   

 

Der Ortsteilbürgermeister Herr Hoppe eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungs- und 

fristgemäße Ladung der Ortsteilratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest.  

 

 

 2. Beschlussfassung über die Dringlichkeit der Sitzung  

   

 

Beschluss 

 

Die Dringlichkeit der Sitzung wird einstimmig bestätigt. 

 

bestätigt Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

 

 3. Änderungen zur Tagesordnung  

   

 

Es liegen keine Änderungsanträge vor, somit wird nach der vorliegenden Tagesordnung 

verfahren. 

 

 

 4. Ortsteilbezogene Themen  

   

  

 4.1. Thüringer Verordnung zur Festsetzung des Wasser-

schutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen 

der Erfurter Wasserwerke (VO WSG Erfurt) - Anhörung 

 

   

 

Der Ortsteilbürgermeister geht kurz auf die Thematik ein und begrüßt die zahlreich er-

schienen Gäste.  

Die zuständige Mitarbeiterin des Umwelt- und Naturschutzamtes teilt mit, dass der Ver-

ordnungsentwurf zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Trinkwasser-

gewinnungsanlagen vom Landesverwaltungsamt Weimar erarbeitet wurde und momentan 

im  Bauinformationsbüro in der Löberstraße zu jedermanns Einsicht ausliegt. Die Ver-

öffentlichung erfolgte im Amtsblatt Anfang Mai 2014. Bürger können sich mit Anregungen, 

Hinweisen und Bedenken am Verfahren beteiligen, die Beteiligung der Stadt erfolgt als 

Träger öffentlicher Belange. Ein Widerspruchsverfahren ist z.Z. nicht möglich. Bei dem aus-
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gewiesenen Gebiet in Windischholzhausen handelt es sich um die Trinkwasserschutzzone 

III, die 1980 letztmalig geändert wurde, aber seit 1966 Bestand hat. Anschließend wird der 

Ortsteilrat über Verbote und Genehmigungen informiert, die im Entwurf festgelegt wur-

den. Gestellte Fragen wurden weitestgehend beantwortet. Abschließend wird darauf hin-

gewiesen, dass die Frist zur Anhörung der Bürger für den 15.07.2014 festgelegt wurde. 

Einwände der Bürger müssen an das Landesverwaltungsamt Weimar gerichtet werden. Für 

die Stadt gibt es eine Fristenverlängerung.  

Herr Schalles informiert darüber, dass die Fraktionen der SPD und CDU das Landesver-

waltungsamt Weimar aufgefordert haben, die Festsetzung zurück zu nehmen.  

 

        Stellungnahme des Ortsteilrates Windischholzhausen: 

1. Der Ortsteilrat Windischholzhausen musste in seiner Sitzung am 10. Juni 2014 fest-

stellen, dass die Grenzen des Wasserschutzgebietes im Wohngebiet „Birke“ nicht 

dem natürlichen Streckenverlauf folgen, sondern sich rein zufällig nach den Gren-

zen der Grundstücke im vorgenannten Gebiet richten. Da die Grenzziehung im vor-

genannten Gebiet offensichtlich willkürlich verläuft, fordert der OTR Windisch-

holzhausen, dass die im Entwurf VO WSG Erfurt festgelegte Grenze im Wohngebiet 

Birke an den Waldrand verlegt wird.  

2. Sollte die vom Ortsteilrat Windischholzhausen geforderte Grenzverlegung  des 

WSG III an den Waldrand nicht möglich sein, fordert der OTR Windischholzhausen 

eine fundierte fachliche Begründung.  

3. Wenn die Grenzverlegung des WSG III im Wohngebiet Birke aus fachlicher Sicht 

nicht erfolgen kann, fordert der OTR Windischholzhausen, dass Grundwasserwär-

mepumpen auch über ihre Lebensdauer hinaus Bestandsschutz haben.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppe Hörcher 

Ortsteilbürgermeister Schriftführerin 
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